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DES SAARLANDES 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Herrn

Prozessbevollmächtigte: 

- Kläger -

DGB Rechtsschutz GmbH - Büro Saarbrücken -, 
Fritz-Dobisch-Straße 5, 66111 Saarbrücken, 
02444-19/jb/ms 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland

Prozessbevollmächtigter: 

- Beklagte -

w e g e n dienstlicher Beurteilung 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts des Saarlandes in Saarlouis durch den 
Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts am 25. Mai 2020 
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1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf
weist,

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundes
verwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abwei
chung beruht oder

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im Prozess
kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 
für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht 
eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte sind Rechtsanwälte und die in § 67 
Abs. 4 Sätze 3, 4 und 7 i.V.m. Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten 
Personen und Organisationen zugelassen. 

gez.:  

Beschluss 

Der Streitwert wird gemäß 52 Abs. 2, 63 Abs. 2 - GKG auf 

5.000,00 € festgesetzt. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten oder sonst von der Ent
scheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht des Saar
landes in Saarlouis, zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro 
übersteigt. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht des Saarlandes, Kaiser
Wilhelm-Straße 15, 667 40 Saarlouis, schriftlich, in elektronischer Form nach Maß
gabe der für den elektronischen Rechtsverkehr mit dem Verwaltungsgericht gelten
den Regelungen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
einzulegen. 
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Die Beschwerde ist nur bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Eintritt der 
Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder anderweitiger Erledigung zu
lässig. 

gez.: 

Beglaubigt: 
Saarlouis, den 27.05.2020 

( Justizhauptsekretärin) 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
des Verwaltungsgerichts des Saarlandes 


